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A. Einführung

I. Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

Der Wettbewerb als Schutzobjekt des Kartellrechts wird wegen seiner unüber
schaubaren Komplexität und Dynamik im deutschen und europäischen Kartell
recht nicht positiv definiert. Vielmehr erfolgt zum einen eine negative Bestim
mung, indem im Rahmen der kartellrechtlichen Tatbestände die Wettbewerbs
beschränkung den Maßstab dafür vorgibt, ob und inwieweit der Wettbewerb 
ausgeschlossen oder zu stark beeinträchtigt wird. Zum anderen enthalten die 
Vorschriften des deutschen und europäischen Kartellrechts aber an verschiede
nen Stellen das Tatbestandsmerkmal Markt. Der Markt im kartellrechtlichen Sin
ne nimmt die Funktion ein, als Teilausschnitt des nicht vollumfänglich erfass ba
ren Wettbewerbs eine näherungsweise Betrachtung wettbewerblicher Vorgänge 
zu ermöglichen. Durch die Subsumtion unter den Marktbegriff kann und soll 
ermittelt werden, ob und inwieweit tatsächliche Wirtschaftsbeziehungen als Aus
schnitte eines bestimmten Bereiches des wirtschaftlichen Wettbewerbs anzu se
hen sind. Das Merkmal Markt ist bei der Prüfung aller drei Tatbestände des 
 Kartellrechts – Kartellverbot, Missbrauchsverbot und Zusammenschlusskon
trolle – von Bedeutung. Es ist gleichermaßen bei der privaten, behördlichen und 
gerichtlichen Kartellrechtsanwendung zu berücksichtigen. Die Prüfung des 
Merk mals Markt betrifft vor allem die Tatbestandsseite der Normen, kann aber 
auch auf der Rechtsfolgenseite, beispielsweise bei der Bußgeldbemessung, er
forderlich sein. Der erste Präsident des Bundeskartellamts stellte folgerichtig zur 
Bedeutung des Merkmals Markt kurze Zeit nach Einführung des GWB fest: „Für 
alle einen nationalen oder supranationalen Wirtschaftsraum ordnende Rechts
normen gibt es, soweit sie Einfluss auf den Wettbewerb nehmen wollen, das Pro
blem des ‚Marktes‘“.1

Auch der Marktbegriff wird im deutschen und europäischen Kartellrecht nicht 
legaldefiniert, was aufgrund seines Bezugsobjektes nicht überrascht. In der prak
tischen Anwendung wird zur Ermittlung des relevanten Marktes das sog. Be
darfsmarktkonzept herangezogen. Das Bedarfsmarktkonzept ist nicht als ge

1 Günther, Relevanter Markt im Recht der Wettbewerbsbeschränkungen, S.  3.
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wohnheitsrechtliche Definition des kartellrechtlichen Marktes zu verstehen. 
Vielmehr wird durch dessen Anwendung ermittelt, welche Produkte und Dienst
leistungen aus Sicht der Marktgegenseite austauschbar sind und welche Anbieter 
folglich als Wettbewerber anzusehen sind. Im Ergebnis erhält der Anwender 
hierdurch eine Antwort auf die Frage, welche Unternehmen als Auswahloptionen 
der Anbieter oder Nachfrager überwiegend in Betracht gezogen werden und in
wieweit hierdurch zwischen den Unternehmen eine Konkurrenzsituation besteht. 

Die vorgelagerte Frage, ob wirtschaftliche Konkurrenz und damit Wettbewerb 
im Sinne des Kartellrechts vorliegt, kann und soll hingegen bei der Anwendung 
des Bedarfsmarktkonzepts nicht beantwortet werden. Die Frage wird auch nicht 
durch die ökonomische Methodik beantwortet, welche zur Verfeinerung der Er
gebnisse des Bedarfsmarktkonzepts angewandt wird. In der Kartellrechtsanwen
dung ist daher de lege lata eine Situation vorzufinden, in der die Subsumtion 
unter eines der zentralen Tatbestandsmerkmale des Kartellrechts regelmäßig 
ohne Definition erfolgt.

Zugleich haben Behörden und Gerichte in zahlreichen kartellrechtlichen Ent
scheidungen zumeist ohne Begründung wirtschaftliche Beziehungen zwischen 
verschiedenen Personenkreisen ausdrücklich oder zumindest implizit nicht als 
Markt anerkannt. Häufig war der Grund, dass in der untersuchten Wirtschafts
beziehung auf beiden Seiten keine Zahlung erfolgte, so dass ein „fehlender Preis“ 
zu konstatieren war. Diese Entscheidungspraxis steht einerseits in der Tradition 
der Rechtsprechung des Reichsgerichts, dass bereits 1936 im lauterkeitsrecht
lichen Fall „Diamantine“ formuliert hatte, dass die unentgeltliche, schenkungs
weise Abgabe von Waren, welche bestimmungsgemäß entgeltlich abgegeben 
würden, „den allgemein gültigen Grundsätzen wirtschaftlicher Betriebsführung“ 
nicht entspreche und letztendlich den guten Sitten zuwiderlaufe.2 Diese Vorstel
lung bringt der durch das gleichnamige Buch von Milton Friedman bekannt ge
wordene Ausspruch „There’s no such thing as a free lunch“3 zum Ausdruck. An
dererseits kann sich die Entscheidungspraxis auf einen Gedanken berufen, den 
Raiser zur zivilrechtlichen Beurteilung unentgeltlicher Leistungsbeziehungen 
äußerte: „Echte Unentgeltlichkeit liegt außerhalb des Wirtschaftslebens und kann 
nicht am Maßstab der Gerechtigkeit gemessen werden.“4

Der deutsche Gesetzgeber sah sich aufgrund dieser Konstellation dazu ver
anlasst, mit der 9. GWBNovelle in §  18 Abs.  2a GWB zu erklären, dass es der 

2 RG, Urt. v. 27.3.1936, II 229/35, GRUR 1936, 810, 812 f. – Diamantine; hierzu Sachon, 
WRP 1980, 659, 664.

3 Der Ausspruch selbst stammt aus einem Zeitungsartikel, El Paso HeraldPost, 27. Juni 
1938, S.  4; hierzu Newman, The George Washington Law Review 2018, 513, 515; Shapiro, 
Quotes Uncovered.

4 Raiser, FS DJT, 101, 129.
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Annahme eines Marktes nicht entgegensteht, dass eine Leistung unentgeltlich 
erbracht wird. Mit dieser Klarstellung ging allerdings weder eine Legaldefinition 
noch eine positive Konkretisierung der Voraussetzungen des kartellrechtlichen 
Marktes einher.

Die in dieser Arbeit behandelte Problemstellung folgt aus der Gemengelage 
des weder legaldefinierten noch in der Entscheidungspraxis mit abstrakten Krite
rien näher bestimmten kartellrechtlichen Marktbegriffs einerseits und dem realen 
Phänomen der vom deutschen Gesetzgeber zwar anerkannten, aber nur deklara
torisch geregelten Konstellation, dass in einer Geschäftsbeziehung keine Zah
lung oder gar keine Gegenleistung erfolgt. Praktisch relevant ist die Problem
stellung nicht nur wegen der vor allem in der Digitalwirtschaft gebräuchlichen 
Geschäftsmodelle ohne monetäre Zahlungsströme, sondern auch in althergebrach
ten Wirtschaftszweigen wie der Verbreitung von Anzeigenblättern, der Ausstrah
lung frei empfangbarer Fernseh und Radiosender oder der Beziehung zwischen 
Spendenempfängern und Spendern. Es stellt sich in diesen und vergleichbaren 
Fällen ohne monetäre Gegenleistung die Frage, nach welchen abstrakten Krite
rien zu bestimmen ist, ob ein Markt vorliegt. Bisher fehlen trotz der vermehrten 
Forschung zur Thematik in der jüngsten Vergangenheit5 allgemeine Grundsätze 
und eine dogmatisch schlüssige Grundlage für die Anwendungspraxis, welche 
eine rechtssichere Behandlung der verschiedenartigen Konstellationen unent
geltlicher Leistungsbeziehungen ermöglichen würden. Wie noch näher darzu
stellen sein wird, ist die über Jahrzehnte vorherrschende Anwendungspraxis des 
Marktbegriffs, der von Beginn an keine abstrakte Definition zugrunde lag, so 
stark von der spezifisch auf Preismärkte zugeschnittenen Methodik abhängig, 
dass sie in diesem Zustand auf andersartige, bisher nicht bedachte ökonomische 
Situationen schlichtweg nicht bestimmungsgemäß angewandt werden kann.

Die uneingeschränkte Anwendung des Kartellrechts auf alle Konstellationen 
unentgeltlicher Leistungsbeziehungen hätte einen ausufernden Anwendungsbe
reich des Kartellrechts zur Folge, welcher über den Schutzzweck hinausreichen 
würde. Zwar könnten die Kartellbehörden im Rahmen des Aufgreifermessens 
bei Grenzfällen Zurückhaltung üben, wobei auch insoweit die Kriterien für die 
Ausübung des Aufgreifermessens unklar sind. Gerichten ist die Vermeidung der 
Rechtsfrage in Grenzfällen aber regelmäßig nicht ohne weiteres möglich. Nicht 
zuletzt erfordert die den Unternehmen inzwischen weitgehend auferlegte Selbst

5 Mit der Thematik beschäftigen sich u. a. die Dissertationen von Brinkmann, Marktmacht
missbrauch, S.  128 ff.; Grothe, Datenmacht, S.  78 ff.; Kumkar, OnlineMärkte und Wettbe
werbsrecht, S.  98 ff.; Mauelshagen, OnlineInhalte, S.  90 ff.; Oehm, Fusionskontrolle auf Soft
waremärkten, S.  117 ff.; Volmar, Digitale Marktmacht, S.  86 ff.; Weber, Zugang zu Software
komponenten, S.  195 ff.; Zeidler, Medienfusionen und zweiseitige Märkte, S.  169 ff.; Zschoch, 
Soziale Netzwerke im Kartellrecht, S.  57 ff.
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veranlagung der Kartellrechtskonformität ihres Handelns eindeutige Kriterien, 
anhand derer die Unternehmen bestimmen können, ob und in welcher Hinsicht 
sie mit einer Tätigkeit auf einem kartellrechtlichen Markt agieren. 

Die Auslegung und Anwendung des kartellrechtlichen Marktbegriffs durch 
Behörden und Gerichte auf unentgeltliche Leistungsbeziehungen muss ferner 
dem Gebot der Rechtssicherheit Genüge tun. Auch stellt sich bei einer uneinheit
lichen Anwendung des Marktbegriffs auf wirtschaftlich vergleichbare Konstella
tionen ohne monetäre Zahlungsströme die Frage, ob es sich um eine ungerecht
fertigte Ungleichbehandlung handelt. 

Diesen Anforderungen kann die Anwendungspraxis nur gerecht werden, wenn 
sie an einheitlichen, eindeutig definierten Kriterien orientiert ist. Nur dann kön
nen Kartellrechtsanwender rechtssicher bestimmen, ob und welche unentgelt
lichen Leistungsbeziehungen als Markt zu qualifizieren sind. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ist deshalb zunächst zu klären, 
welche abstrakten Merkmale den kartellrechtlichen Markt kennzeichnen. Dabei 
muss anhand der juristischen Auslegungsmethodik ermittelt werden, welche 
Voraussetzungen insbesondere nach dem systematischen Zusammenhang und 
der Zweckrichtung des Marktbegriffs zwingend vorliegen müssen, um ein Markt
geschehen im Sinne des Kartellrechts zu bejahen. In systematischer Hinsicht ist 
vor allem zu berücksichtigen, dass ein abstrakter Marktbegriff mit dem Verständ
nis des allen kartellrechtlichen Tatbeständen immanenten kartellrechtlichen Un
ternehmensbegriffs in Einklang stehen muss. Da der kartellrechtliche Markt 
zwangsläufig ein Teilausschnitt des Wettbewerbs ist, kommt die Prüfung zudem 
nicht umhin, für die Bestimmung einer abstrakten Marktdefinition die wesent
lichen Elemente des Wettbewerbs näher zu untersuchen. Anschließend ist zu er
mitteln, zu welchen Ergebnissen die Anwendung dieses Marktbegriffs in ver
schiedenen wirtschaftlichen Konstellationen gelangt.

Darüber hinaus ergibt sich bei der Anwendung des Marktbegriffs auf unent
geltliche Leistungsbeziehungen auch das Problem, dass die herkömmliche 
Markt  abgrenzung anhand des Bedarfsmarktkonzepts und ökonomischer Hilfs
mittel primär durch Untersuchung der Preise von Unternehmen vorgenommen 
wird. Ohne Zahlungen in den untersuchten Leistungsbeziehungen ist diese Vor
gehensweise aussichtslos. Prüfungsgegenstand dieser Arbeit ist folglich auch die 
Praktikabilität der Anwendung herkömmlicher und neuerer Marktabgrenzungs
methodik auf unentgeltliche Leistungsbeziehungen in einer Konstellation, in der 
nicht auf den Parameter Preis zurückgegriffen werden kann.
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II. Begriffsbestimmung

Für die Untersuchung der preislosen Wirtschaftsbeziehungen ist die eindeutige, 
trennscharfe Verwendung der Begriffe Unentgeltlichkeit, nichtmonetäre Leis
tungen sowie einseitige Leistungsbeziehungen für das Verständnis und den Ge
halt der Ausführungen essentiell.6 Diese Arbeit fokussiert sich besonders auf die 
Auslegung von GWB und AEUV im Allgemeinen und des Marktbegriffs der 
Normwerke im Speziellen.

Der Begriff der Unentgeltlichkeit ist dem deutschen Recht nicht fremd. Insbe
sondere im Bürgerlichen Gesetzbuch ist der Begriff Bestandteil zahlreicher Nor
men des Abschnitts über die Schuldverhältnisse, so bei der Leihe (§  598 BGB), 
dem Auftrag (§  662 BGB), der Verwahrung (§  690 BGB) und der Schenkung 
(§  516 BGB). Daneben findet sich der Begriff auch verstreut in Normen verschie
dener Rechtsbereiche wie u. a. §§  816 Abs.  1 S.  2, 822, 988 oder 2375 Abs.  1 
BGB. Unentgeltlichkeit bedeutet in allen Vorschriften des BGB, dass keinerlei 
Gegenleistung, gleich welcher Form, geschuldet wird.7 Dieses Verständnis von 
Unentgeltlichkeit entspricht der historischen Bedeutung des Begriffs, der sich 
selbst vom Begriff Entgelt ableitet. Der Begriff Entgelt ist historisch nicht auf 
monetäre Leistungen, also Geldleistungen beschränkt. Vielmehr kann ein Entgelt 
nach dem Ursprung des Begriffes in jeder Art von Leistung bestehen. Ein Entgelt 
wird als „Lohn, Belohnung; Bezahlung, Vergütung, Entschädigung, Ersatz (für 
Leistungen, Mühen)“8 verstanden. Unentgeltlich wird entsprechend diesem Be
griffsverständnis ausgelegt und soll „ohne Entgelt, ohne Bezahlung, umsonst“ 
bedeuten.9 Wenngleich die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches einen 
anderen Anwendungsbereich betreffen als diejenigen des Kartellrechts, sind ihre 
Inhalte dem Grundsatze nach für die Auslegung des Kartellrechts trotzdem von 
Bedeutung. Das deutsche, aber auch europäische Kartellrecht ist ein Teil der 
Rechtsordnung als Gesamtheit und muss daher mit Blick auf diese Gesamtheit 
ausgelegt werden.10 

6 Insbesondere ist der in §  18 Abs.  2a GWB verwendete Begriff „unentgeltlich“ auslegungs
bedürftig, vgl. Thomas, NZKart 2017, 92, 93 mit Verweis auf die Gesetzesbegründung zur 
9. GWB Novelle.

7 Vgl. zur Schenkung Chiusi, in: Staudinger, §  516 BGB Rn.  36 ff.; zur Leihe Scheuch, in: 
Schulze, §  598 BGB Rn.  11; zum Auftrag Sprau, in: Palandt, §  662 Rn.  8; zur Verwahrung 
Gehrlein, in: BeckOK BGB, §  690 Rn.  1; zu §§  816 und 822 BGB Wendehorst, in: BeckOK 
BGB, §  816 Rn.  9, 22 und §  822 Rn.  7; zu §  988 BGB Herrler, in: Palandt, §  988 Rn.  3; zu 
§  2375 BGB Weidlich, in: Palandt, §  2375 Rn.  1; hierzu auch Volmar, WRP 2019, 582, 584.

8 Wahrig, Deutsches Wörterbuch, S.  416.
9 Wahrig, Deutsches Wörterbuch, S.  1298.
10 Vgl. Rittner, in: Schwarze (Hrsg.), Recht und Ökonomie, 17 f.
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Im deutschen und europäischen Kartellrecht hat der Begriff lange Zeit keine 
Rolle gespielt. Erst mit der Schaffung des §  18 Abs.  2a GWB im Rahmen der 
9. GWBNovelle, der stipuliert, dass es der Annahme eines Marktes nicht entge
gensteht, dass eine Leistung unentgeltlich erbracht wird, hat der Begriff in das 
deutsche Kartellrecht Eingang gefunden. Die Unentgeltlichkeit im kartellrecht
lichen Sinne soll nach den Motiven des deutschen Gesetzgebers eine andere als 
die zuvor genannte sprachhistorische Bedeutung haben. Ausweislich der Geset
zesbegründung sollen unentgeltlich erbrachte Leistungen solche sein, die „ohne 
direkte monetäre Gegenleistung angeboten werden“.11 Dies entspricht der Be
griffsbedeutung, die heute im allgemeinen Sprachgebrauch weit verbreitet ist. Im 
Duden wird ein Entgelt nach aktuellem Gebrauch als eine „für eine Arbeit oder 
aufgewandte Mühe gezahlte Entschädigung“ oder synonym zu „Gehalt, Lohn“ 
genannt.12 Entsprechend bedeutet unentgeltlich im modernen Sprachgebrauch 
„umsonst, ohne dass dafür bezahlt zu werden braucht“.13 Es spricht angesichts 
der vom Gesetzgeber für das GWB intendierten Bedeutung von Unentgeltlich
keit viel dafür, diesem Verständnis zu folgen. Immerhin ist zu berücksichtigen, 
dass die Wortlautauslegung von Rechtsnormen sich am besonderen Sprachge
brauch des jeweiligen Gesetzes orientiert.14 Wenngleich diese Arbeit auch das 
europäische Kartellrecht behandelt und der Begriff der Unentgeltlichkeit oder 
seine ausländischen Entsprechungen wie „gratuitousness“ oder „gratuité“ auf 
dieser Rechtsebene nicht legislativ abschließend vorgegeben wurden, ist für eine 
eindeutige Abgrenzung verschiedener Fälle nichtmonetärer Leistungsbeziehun
gen das enge Verständnis der Unentgeltlichkeit zu bevorzugen.15 Als unentgelt
lich werden daher folgend Konstellationen bezeichnet, in denen eine Seite keine 
monetäre Leistung, aber möglicherweise eine andere Art von Leistung, nämlich 
eine nichtmonetäre Leistung, erbringt.

Eine unentgeltliche Leistung im genannten Sinne ist weder begrifflich noch 
inhaltlich gleichzusetzen mit einer kostenlosen Leistung. Zwar werden die Ad
jektive oftmals synonym verwendet. Kostenlos bedeutet aber „keine Kosten ver
ursachend“.16 Wenn eine Leistung ohne monetäre Gegenleistung erbracht wird, 
sind für die nicht zahlende Seite aber mit dem Geschäft verbundene Kosten nicht 
zwingend ausgeschlossen. Von kostenlosen Leistungen kann daher richtigerwei
se nur die Rede sein, wenn für eine Seite tatsächlich keine Kosten anfallen. Ein 

11 Begründung zum Regierungsentwurf der 9. GWBNovelle, BTDrucks. 18/10207, S.  47; 
hierzu Volmar, WRP 2019, 582, 584.

12 Duden, Bedeutungswörterbuch, S.  317.
13 Duden, Bedeutungswörterbuch, S.  937.
14 Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S.  208.
15 Vgl. mit Verweis auf die Gesetzesbegründung Lorenz, in: Berg/Mäsch, §  18 GWB Rn.  12.
16 Duden, Bedeutungswörterbuch, S.  553.
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unentgeltlicher Markt ist mithin bereits begrifflich nicht zwingend ein „Kosten
losMarkt“.

Abzugrenzen von den unentgeltlichen Leistungsbeziehungen sind ferner sol
che, in denen es an jedweder Gegenleistung fehlt. Diese werden daher folgend 
als einseitige Leistungsbeziehungen bezeichnet.

III. Der Gang der Untersuchung

Zur Bestimmung eines kartellrechtlichen Marktbegriffs wird in Teil  B zunächst 
anhand der juristischen Auslegungsmethodik grundlegend untersucht, welche 
Eigenschaften der kartellrechtliche Markt aufweist, um diese abschließend in 
einer Definition des kartellrechtlichen Marktbegriffs zusammenzuführen.

Die Wortlautauslegung in Teil  B.I. dient der Abgrenzung des spezifisch kar
tellrechtlichen Marktbegriffs von anderen Marktbegriffen und der Eingrenzung 
des Untersuchungsgegenstands. Mittels der historischen Auslegung in Teil  B.II. 
soll die Entwicklungsgeschichte und das sich mit der Zeit entwickelte Verständ
nis sowie die Anwendungspraxis des Marktbegriffs im Kartellrecht nachgezeich
net werden. Daran anknüpfend wird im Wege der systematischen Auslegung des 
Marktbegriffs in Teil  B.III. erörtert, ob und inwieweit der Marktbegriff in den 
Normen des Kartellrechts einheitlich oder differenziert auszulegen und anzu
wenden ist. In Teil  B.IV. erfolgt eine Auslegung des kartellrechtlichen Markt
begriffs nach dessen Sinn und Zweck. Im Rahmen dieser Prüfung wird zuerst 
ermittelt, ob eine Bestimmung des Marktes nach dem telos des Kartellrechts 
überhaupt erforderlich ist. Anschließend wird der dem Marktbegriff zugrunde
liegende Zweck des Wettbewerbsschutzes durch Annäherung an die allgemeinen 
Eigenschaften wirtschaftlichen Wettbewerbs konkretisiert. Weiterhin wird die 
Bedeutung der Rechtssicherheit für die Anwendung des Marktbegriffs darge
stellt. Schließlich wird in Teil  B.V. auf der Grundlage der zuvor im Wege der 
Auslegung ermittelten Ergebnisse eine Definition des kartellrechtlichen Markt
begriffs aufgestellt.

In Teil  C wird untersucht, zu welchen Ergebnissen die Anwendung des zuvor 
konkretisierten und definierten kartellrechtlichen Marktbegriffs bei unentgelt
lichen Leistungsbeziehungen führt. In einem ersten Schritt werden hierfür in 
Teil  C.I. die Geschichte, die psychologischen Wirkungen und die verschieden
artigen Geschäftsstrategien erörtert, die unentgeltliche Leistungsbeziehungen 
kenn zeichnen. Nachfolgend wird anhand des zuvor ermittelten zweistufigen 
Marktbegriffs aufgezeigt, ob und inwieweit unentgeltliche Leistungsbeziehun
gen als Markt zu qualifizieren und abzugrenzen sind. Dafür wird die in dieser 
Arbeit aufgestellte Marktdefinition in Teil  C.II. auf typische Anwendungsfälle 
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unentgeltlicher Leistungsbeziehungen angewendet. Im Anschluss beschäftigt 
sich Teil  C.III. mit der Marktabgrenzung bei unentgeltlichen Leistungsbeziehun
gen. Es wird zum einen geprüft, ob bei Plattformmärkten eine isolierte Abgren
zung eines Marktes mit unentgeltlichen Leistungsbeziehungen erforderlich ist. 
Zum anderen wird begutachtet, inwieweit die bestehende kartellrechtliche 
Markt abgrenzungsmethodik geeignet ist, eine rechtssichere Marktabgrenzung 
bei Märkten mit unentgeltlichen Leistungsbeziehungen zu gewährleisten. In die
sem Zusammenhang wird insbesondere auf das Problem der Marktabgrenzung 
anhand qualitativer statt quantitativer Kriterien eingegangen.

Die Ergebnisse der Arbeit werden abschließend in Teil  D zusammengefasst.



B. Untersuchung und Definition  
des kartellrechtlichen Marktbegriffs

I. Einleitung

Anhand der Auslegung nach dem Wortlaut, der Systematik, der Historie sowie 
Sinn und Zweck soll der kartellrechtliche Marktbegriff untersucht und konkreti
siert sowie auf der Grundlage der Auslegungsergebnisse eine Definition des 
Marktes im kartellrechtlichen Sinne aufgestellt werden.

II. Wortlautauslegung des kartellrechtlichen Marktbegriffs

1. Ausgangspunkt der Untersuchung

Ausgangspunkt der Auslegung eines Gesetzestextes ist immer der Wortlaut.1 
Eine grundlegende Weichenstellung für die weiteren Ausführungen ist es, eine 
kartellrechtsautonome Wortlautauslegung für den Begriff „Markt“ vorzunehmen 
und ihn hinsichtlich anderer Marktbegriffe trotz wechselseitig vorhandener Be
züge abzugrenzen.

2. Unabhängigkeit vom ökonomischen Marktbegriff

Trotz vorhandener Einflüsse aus Ökonomie2 und Soziologie ist der kartellrecht
liche Marktbegriff ein Rechtsbegriff, der autonom rechtlich auszulegen ist und 
bei dem andere Marktbegriffe nur Einfluss haben, wenn sie durch die Rechts
anwendung rezipiert werden.3 Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es erforder
lich, dass sowohl die Behörden als auch die Unternehmen von gemeinsamen 

1 Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S.  208.
2 Vgl. Hahne, Das Erfordernis der Marktabgrenzung, S.  46.
3 Vgl. Früh, Immaterialgüterrechte und der relevante Markt, S.  38, 105 und 140; Nevo, 

Definition of the Relevant Market, S.  57; Sousa Ferro, Concurrences N° 12015, 1, 10, Rn.  83; 
allgemein zum Begriff des Marktes im Recht Martiny, FS Drobnig, 389, 390 ff.; ähnlich  
zum kartellrechtlichen Unternehmensbegriff Thomas, Unternehmensverantwortlichkeit und 
umstrukturierung, S.  12 f.
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Voraussetzungen des Marktbegriffs und einer spezifischen Methode der Markt
abgrenzung ausgehen können.4

Wegen der Bedeutung ökonomischer Modelle im Rahmen der rechtlichen Prü
fung, ob und inwieweit ein Markt vorliegt, stellt sich die Frage, in welchem 
Range sich Rechtsanwendung und ökonomische Bewertung im Kartellrecht ge
genüberstehen. Diese Frage stellte sich schon im Zusammenhang mit der Einfüh
rung des GWB.5 Für die vorliegende Untersuchung ist dies von Bedeutung, da 
eine Anwendung des ökonomischen Marktbegriffs denkbar ist. Der ökonomische 
Marktbegriff, wonach ein Markt dadurch entsteht, dass Angebot und Nachfrage 
aufeinander treffen und damit die Menge und den Preis eines Gutes bestimmen6, 
könnte auch für das Kartellrecht maßgeblich sein. Die Kommission erklärt in 
ihrer Bekanntmachung über die Definition des relevanten Marktes, „dass sich der 
Begriff des relevanten Marktes von Marktbegriffen unterscheidet, wie sie oft in 
anderen Zusammenhängen gebraucht werden“.7 Für die Auslegung der Begriffe 
des GWB gilt, dass sie nicht an die Bedeutung gebunden sind, die sie in anderen 
Teilen der Rechtsordnung haben.8 Zugleich muss die zunehmend stärkere Be
deutung der Ökonomie im Kartellrecht9 zur Kenntnis genommen werden. Zu 
betrachten ist daher zunächst allgemein das Verhältnis von Kartellrecht und Öko
nomie, um anschließend speziell auf die Übertragbarkeit des ökonomischen 
Marktbegriffs in das Kartellrecht einzugehen.

Rittner weist zurecht darauf hin, dass die Anwendung ökonomischer Modelle 
in der Rechtsanwendung mit Vorsicht erfolgen muss, da ökonomische Modelle 
oftmals als Mittel zur Wettbewerbspolitik dienen sollen und somit von vorn herein 
nur eingeschränkt geeignet sind, die wirtschaftliche Realität abzubilden.10 Beim 
Subsumtionsvorgang bedenkenlos angewandt werden können nur ökonomische 
Modelle, welche die Realität der Wirtschaftsstrukturen maximal ungefiltert abbil
den.11 Die Notwendigkeit der Übersetzung ökonomischer Wirklichkeit in Recht 
fußt auch auf einer Inkongruenz bei der Übertragbarkeit wirtschaftswissenschaft
licher Forschungsergebnisse in die Rechtsanwendung.12 Ökonomische Modelle 
erschweren eher die Rechtsanwendung, als dass sie ihr nützen, da sie sich „zwi

4 Sousa Ferro, Concurrences N° 12015, 1, 10, Rn.  83.
5 Vgl. I. Schmidt, WuW 1965, 453 m. w. N.
6 Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, S.  59 ff.
7 Bekanntmachung der Kommission über die Definition des relevanten Marktes, ABl. 1997 

C 372/03, Rn.  3.
8 Bunte, in: Langen/Bunte, Bd.  1, Einl. Rn.  124.
9 Bishop/Walker, The Economics of EC Competition Law, Rn.  1002 f.
10 Rittner, in: Schwarze (Hrsg.), Recht und Ökonomie, 17, 18 f.; ders., AcP 188 (1988), 101, 

110.
11 Vgl. Rittner, in: Schwarze (Hrsg.), Recht und Ökonomie, 17, 18 und 26.
12 Vgl. Kling/Thomas, Kartellrecht, §  16 Rn.  36 f.
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